Hinweise zur Durchführung der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung

I.   Rechtliche Grundlagen ( in der jeweils gültigen Fassung ) :

· Verordnung des Ministeriums für Kultus Jugend und Sport über die Jahrgangsstufe 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung an Gymnasien der Normalform und Gymnasien in Aufbauform mit Heim (NGVO) vom 24. Juli 2001 (Kultus und Unterricht, S. 295).

· Verordnung des Ministeriums für Kultus Jugend und Sport über den Bildungsgang und die Abiturprüfung an den Kollegs (Kolleg VO ) vom 13. Oktober 2001 (Kultus und Unterricht, S. 381).

· Verordnung des Ministeriums für Kultus Jugend und Sport über allgemeinbildende Abendgymnasien ( Abendgymnasien VO ) vom 21. September 2001 (Kultus und Unterricht, S. 339).

· Verordnung des Ministeriums für Kultus Jugend und Sport über die Abiturprüfung für Schüler an Freien Waldorfschulen vom 13. März 2002 (Kultus und Unterricht S. 183).

· Verordnung des Ministeriums für Kultus Jugend und Sport über die Ergänzungsprüfungen zum Erwerb des Latinums, des Großen Latinums, des Graecums und des Hebraicums vom 15. Mai 1986 (Kultus und Unterricht 1986, S. 345).

II.   Organisatorische Durchführungsbestimmungen

· Schreiben des Ministeriums für Kultus Jugend und Sport zur Durchführung der Abiturprüfung in der jeweils gültigen Fassung.

· Terminplan zur schriftlichen und mündlichen Prüfung in der jeweils gültigen Fassung.

III.   Maßnahmen zur Durchführung der schriftlichen und mündlichen Prüfung

Zur Organisation der schriftlichen und mündlichen Prüfung werden insbesonders folgende Angaben benötigt :

1. Die Zahl der Prüflinge nach Fächern.

2. Die Zahl der Prüflinge nach Fächern für die Nachzüglerprüfung.

3. Übersicht über die Zahl der Prüflinge im mündlichen Prüfungsfach.

Das Ministerium für Kultus und Sport vervielfältigt die Prüfungsaufgaben und Lösungshinweise. Die Aufgaben und Lösungshinweise werden nach Fächern verpackt und in gesiegelten Umschlägen über die Regierungspräsidien den Schulen zugestellt.
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IV.   Korrekturverfahren

Die Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten erfolgt nach den „Korrekturrichtlinien des Ministeriums für Kultus Jugend und Sport“ in der jeweils gültigen Fassung.

Das Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 7 "Schule und Bildung", bestimmt, an welcher Schule die Zweitkorrektur der Prüfungsarbeiten vorgenommen wird. Der Schulleiter dieser Schule bestimmt den Zweitkorrektor, der alle Arbeiten eines Kurses erhält.

Das Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 7 "Schule und Bildung", beauftragt geeignete Lehrkräfte, die in den nach § 21 Abs. 5 NGVO genannten Fällen die endgültige Bewertung vornehmen und teilt ihnen die Prüfungsarbeiten zu.

Die Ergebnisse der Erst- und Zweitkorrektur sowie die Endbeurteilung werden auf Formblättern festgehalten.

Alle Beteiligten sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.

V.   Abschluss der Prüfung

Nach Abschluss der mündlichen Prüfung werden dem Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 7 "Schule und Bildung", auf Veranlassung des Prüfungsvorsitzenden eine Ausfertigung der Schülerzeugnisblätter und des Protokolls über die Ergebnisse der Abiturprüfung sowie sonstige Prüfungsunterlagen vorgelegt.

VI   Weitere Hinweise

1.   Zustellung der Prüfungsaufgaben

An dem den Schulen mitgeteilten Termin werden die Prüfungsaufgaben samt Begleitmaterial in verschlossenen Umschlägen der Schulleitung zugestellt. Der Schulleiter ist für die sichere Aufbewahrung verantwortlich. Nach der Zustellung hat der Schulleiter zu kontrollieren, ob für alle Kurse, in denen eine schriftliche Prüfung an der Schule stattfindet, verschlossene Umschläge mit Prüfungsaufgaben vorhanden sind.

2.   Öffnen der Umschläge

Das Öffnen der Umschläge ist durch die Durchführungsbestimmungen des Ministeriums für Kultus und Sport in der jeweiligen Fassung geregelt.

3.   Aufsicht bei der Prüfung

Der Leiter der schriftlichen Prüfung bestimmt die aufsichtsführenden Lehrer. Für die Aufsicht sind mindestens zwei Lehrer in jedem Prüfungsraum zu bestellen. Kursleiter können bei der Ausgabe der Prüfungsaufgaben anwesend sein, dürfen aber nicht in ihrem Kurs Aufsicht führen. Die aufsichtsführenden Lehrer haben sich jeder Nebenbeschäftigung zu enthalten. Sie dürfen weder einzelnen Schülern noch der Gesamtheit der Prüflinge Hinweise und Hilfen geben. Der Leiter der schriftlichen Prüfung hat 
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sich in geeigneter Weise über die ordnungsgemäße Durchführung der Aufsicht zu vergewissern.

4.   Hinweise für die Prüflinge

Vor Beginn der schriftlichen Prüfung sind den Prüflingen die Bestimmungen der

 §§ 27 und 28 NGVO zu erläutern. Der Hinweis auf diese Bestimmungen ist in einem Vermerk, der zu den Prüfungsakten genommen wird oder in den Protokollen der einzelnen schriftlichen Prüfungen festzuhalten.

In jedem Prüfungsfach sind die Prüflinge darauf hinzuweisen, dass sie sich vor Beginn der Arbeit von der Vollständigkeit der Prüfungsaufgaben zu überzeugen haben. Außerdem sind die Prüflinge nachdrücklich zu einer sauberen, gut leserlichen Schrift anzuhalten und darauf hinzuweisen, dass Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Muttersprache und gegen die äußere Form zu einem entsprechenden Punkteabzug führen können.

Mit Rücksicht auf das Korrekturverfahren sind die Prüflinge anzuhalten, beim Schreiben ausschließlich die Farben schwarz oder blau zu verwenden.

5.   Abgabe der Prüfungsarbeiten und Unterlagen

Zusammen mit der Reinschrift haben die Prüflinge auch den Entwurf, den Aufgabentext und die ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen abzugeben.

6.   Hinweis für die Korrektoren

Es muss sichergestellt sein, dass die Korrektoren nach den jeweils gültigen Korrekturrichtlinien korrigieren. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die „Lösungshinweise“ nur eine Aufgabenlösung darstellen. Andere Lösungsmöglichkeiten sind zuzulassen, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen und sachlich richtig sind.

